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> Erdbebenschutz von Infrastrukturen 
Infrastrukturen stellen die Lebensadern unserer Gesellschaft dar und sind nach einem Erdbeben für die Rettung und die 

Bewältigung unverzichtbar. Der Bund trifft Massnahmen mit dem Ziel, den Erdbebenschutz von Infrastrukturen in seinem 

Einflussbereich zu verbessern. Auf diese Weise lassen sich Schäden und Betriebsunterbrüche mit gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Folgen minimieren. 

 

Massnahmen zum Schutz von Infrastrukturen 

Erdbebenereignisse im Ausland zeigen eindrücklich auf, 

dass Schäden an Infrastrukturen – wie beschädigte Verbin-

dungsstrassen, Stromversorgungsanlagen oder Feuerwehr-

Gebäude – einerseits die Rettungs- und Bewältigungsphase 

stark erschweren und andererseits gravierende Folgen für 

die Gesellschaft und die Betreiber mit sich ziehen. Zusätz-

lich können Wiederaufbau und Rückkehr zur Normalsitua-

tion durch andauernde Betriebsunterbrüche bei Infrastruktu-

ren stark beeinträchtigt werden. Beschädigte Infrastrukturen 

verursachen nach einem Erdbeben einen beträchtlichen 

wirtschaftlichen Schaden. 

 

 

Erdbebensicherheitsmassnahmen, Viadukt Chillon (Bild T. Wenk) 

Bedingt durch das geringe Bewusstsein gegenüber dem 

Erdbebenrisiko und der fehlenden oder nicht beachteten 

Bauvorschriften zur Bauzeit, wurden die meisten Infrastruk-

turen in der Schweiz gänzlich ohne oder nach ungenügen-

den Anforderungen an die Erdbebeneinwirkung erstellt. Für 

den Schutz von Infrastrukturen sind präventive Massnah-

men umzusetzen, die neben den üblichen Anforderungen an 

Tragwerke (Gebäude, Brücken oder geotechnische Bauwer-

ke) und an sekundäre Bauteile auch die technischen Ein-

richtungen (z. B. Transformatoren, Steuerschränke) berück-

sichtigen. Diese Massnahmen sind sowohl bei Neubauten 

als auch bei Projekten an bestehenden Anlagen umzusetzen. 

Gewisse Massnahmen können im Rahmen vom regelmässi-

gen Unterhalt realisiert werden. 

Handlungsebenen 

Als Eigentümer muss der Bund seine eigenen Bauten und 

die Nationalstrassen gegen Erdbeben schützen. Zudem prüft 

der Bund als Genehmigungsbehörde die Einhaltung der 

Vorschriften betreffend die Erdebensicherheit bei genehmi-

gungspflichtigen Infrastrukturprojekten. Dabei werden 

Erdgas- und Stromversorgung sowie Luft-, Schienen- und 

Strassenverkehr behandelt. Der Bund ist auch Aufsichtsbe-

hörde für die Sicherheit der Stauanlagen und der Kern-

kraftwerke. 

 

 

Verankerung eines 110 kV Transformators (Bild Axpo) 

Auch ausserhalb des direkten Kompetenzbereiches des 

Bundes sind Massnahmen nötig, um die erkannten 

Risikoschwerpunkte zu mindern. Dabei liegt die 

Verantwortung für die Erdbebensicherheit in den Händen 

der Eigentümer auf kantonaler, kommunaler und privater 

Ebene. 
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Auftrag des Bundesrats 

Im Rahmen des Massnahmenprogramms zur Erdbebenvor-

sorge hat der Bundesrat den Departementen 2001 den 

Auftrag erteilt, die Einhaltung der einschlägigen Normen 

zur Erdbebensicherheit bei eigenen Infrastrukturanlagen 

sowie bei solchen von Dritten, die dem Bund zur Genehmi-

gung unterbreitet werden zu kontrollieren. 

Stand der Umsetzung 

Aufbauend auf Verletzbarkeitsstudien wurden für die 

relevanten Infrastrukturen im Einflussbereich des Bundes 

deren Schwachstellen identifiziert. Die nötigen Vollzugs- 

und Anwendungshilfen zur Umsetzung von präventiven 

Massnahmen wurden erarbeitet und implementiert. Die 

Qualitätssicherung der Einhaltung dieser Vorschriften wird 

im Rahmen der Genehmigung von Infrastrukturprojekten 

auf Bundesebene in Zusammenarbeit zwischen den Geneh-

migungsbehörden und der Fachbehörde beim BAFU sicher-

gestellt. 

Im Bereich der Stromverteilung gilt seit 2012 eine Richtli-

nie zur Erdbebensicherheit des Eidgenössischen Starkstro-

minspektorates ESTI. Diese wurde unter Berücksichtigung 

neuer Erkenntnisse zur Erdbebeneinwirkung und zum 

Losebedarf 2020 überarbeitet. 

Für über 200 Stauanlagen sowie für die schweizerischen 

Kernkraftwerke werden periodisch Erdbebensicherheits-

nachweise nach den aktuellsten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen geführt und durch das Bundesamt für Energie 

BFE beziehungsweise durch das Eidgenössische Nuklearsi-

cherheitsinspektorat ENSI geprüft. 

Das Bundesamt für Strassen ASTRA als Eigentümer der 

Nationalstrassen hat die Abklärungen zur Erdbebensicher-

heit seiner rund 4'000 Brücken abgeschlossen. Massnahmen 

zu Erhöhung der Erdbebensicherheit sind nur bei etwa 6% 

der Brücken erforderlich und können in der Regel mit 

beschränktem Aufwand realisiert werden. Erdbebensicher-

heitsmassnahmen, denen eine hohe Priorität zugesprochen 

wurde, konnten bereits umgesetzt werden. Die vollständige 

Umsetzung der erforderlichen Massnahmen soll mit Zeitho-

rizont 2035 abgeschlossen werden. 

Beim Schienenverkehr ist Ende 2020 eine Richtlinie vom 

Bundesamt für Verkehr BAV zur Erdbebensicherheit von 

Eisenbahnanlagen in Kraft getreten. Neben erdbebenspezi-

fischen Anforderungen an den Inhalt der Projektdokumenta-

tion und Vorgaben zur Bestimmung der Schutzziele, wird 

das Vorgehen bei der Bestimmung von Erdbebensicher-

heitsmassnahmen und der Beurteilung deren Verhältnis-

mässigkeit aufgezeigt. 

 

 

Im Bereich des Luftverkehrs besteht seit 2012 ein Leitfa-

den des Bundesamtes für zivile Luftfahrt BAZL zur Beur-

teilung der Erdbebensicherheit bei der Genehmigung von 

Bauvorhaben der Zivilluftfahrt. Dieser wurde 2020 revi-

diert. 

Im Bereich der Erdgas- und Erdölversorgung besteht seit 

2019 ein Merkblatt zum Nachweis der Erdbebensicherheit 

bei Gebäuden von Nebenanlagen von Rohrleitungsanlagen 

unter Bundesaufsicht. Zuständig für diesen Bereich ist das 

Bundesamt für Energie BFE zusammen mit dem Eidgenös-

sischen Rohrleitungsinspektorat ERI. 

 

 

Sicherung eines Steuerschrankes (Bild BAFU) 

Schwerpunkte für den Zeitraum 2021–2024 

 Revision der ASTRA Dokumentation zur Überprüfung 

der Erdbebensicherheit bestehender Strassenbrücken 

und der BFE Richtlinie über die Erdbebensicherheit der 

Stauanlagen. 

 Qualitätssicherung der Einhaltung der erdbebenspezifi-

schen Vorschriften bei genehmigungspflichtigen Infra-

strukturprojekten. 
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